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(54) PROFIL FÜR EINE SCHIEBETÜR

(57) Ein Profil (1) für eine Schiebetür, umfassend ei-
nen Grundkörper (2) mit einer inneren Führungsstruktur
(3) für die Schiebetür und einer äußeren Anlagefläche
(4) zur Anlage einer weiteren Komponente (6), ist im Hin-
blick auf die Aufgabe, ein Profil anzugeben, welches
möglichst zuverlässig und problemlos mit zusätzlichen
Komponenten verbindbar ist, dadurch gekennzeichnet,

dass der äußeren Anlagefläche (4) mindestens eine obe-
re Halteleiste (5a) und/ oder mindestens eine untere Hal-
teleiste (5b) zugeordnet ist, zwischen welchen und/ oder
an welchen eine flächige weitere Komponente (6) derart
anordenbar ist, dass die äußere Anlagefläche (4) durch
die weitere Komponente (6) zumindest teilweise oder
vollständig verdeckt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Profil nach dem Ober-
begriff des Anspruchs 1.
[0002] Insbesondere in Duschkabinen kommen Schie-
betüren zum Einsatz, die in einem oberen und/ oder ei-
nem unteren Profil geführt werden. Die Schiebetüren
sind beispielsweise mit Rollen versehen, die in Füh-
rungsbahnen von Profilen geführt rollen und dadurch die
Schiebetür bewegen können.
[0003] Sobald ein Profil montiert und eine schwere
Schiebetür aus Glas eingehängt und/ oder von mindes-
tens einem Profil gegen Verschwenken fixiert ist, sind
Nachrüstungen oder Veränderungen an einem Profil nur
schwer durchführbar, weil dieses häufig in aufwendiger
Weise ausgebaut werden muss, um Veränderungen an
diesem vorzunehmen.
[0004] In der Praxis besteht aber häufig der Bedarf,
ein Profil an seine Umgebung insbesondere optisch aber
auch haptisch anzupassen, wenn sich die Umgebung
nach der Montage des Profils geändert hat. Des Weiteren
besteht der Bedarf, ein Profil schon werksseitig problem-
los an die Anforderungen am Montageort anpassen zu
können.
[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grun-
de, ein Profil anzugeben, welches möglichst zuverlässig
und problemlos mit zusätzlichen Komponenten verbind-
bar ist.
[0006] Die vorliegende Erfindung löst die zuvor ge-
nannte Aufgabe durch die Merkmale des Anspruchs 1.
[0007] Erfindungsgemäß ist erkannt worden, dass ei-
ne weitere Komponente leicht nachträglich oder werks-
seitig an einem bestehenden Grundkörper lagerichtig an-
geordnet werden kann, wenn mindestens eine Halteleis-
te am Grundkörper vorgesehen ist.
[0008] Sofern zwei Halteleisten vorgesehen sind, kann
die weitere Komponente problemlos zwischen die Hal-
teleisten eingeschoben werden.
[0009] Die mechanischen und/ oder optischen Eigen-
schaften des Grundkörpers können auf einfache Weise
verändert oder modifiziert werden, wenn mindestens ei-
ne Halteleiste vorgesehen ist, welche die weitere Kom-
ponente stützt, führt oder ausrichtet.
[0010] Die weitere Komponente könnte auf der Anla-
gefläche angeordnet sein, wobei die weitere Komponen-
te als flächiges leisten- oder brettartiges Element ausge-
staltet ist, dessen Material, Farbe, Oberflächenstruktur
und/ oder Haptik sich von dem Material, der Farbe, der
Oberflächenstruktur und/ oder Haptik des Grundkörpers
unterscheidet. Hierdurch kann das optische Reflexions-
vermögen des Profils beeinflusst oder modifiziert wer-
den.
[0011] Die weitere Komponente könnte als Platte mit
einer Trägerlage ausgebildet sein. Eine Trägerlage kann
unmittelbar an der Anlagefläche angelegt werden und
Fixierungsaufgaben erfüllen. Gegebenenfalls kann auf
der Trägerlage eine Auflage angeordnet sein, die eine
Ansichtsoberfläche aufweist, die der Anlagefläche abge-

wandt ist.
[0012] Alternativ und oder zusätzlich könnte die wei-
tere Komponente daher als Platte mit einer Trägerlage
und einer Auflage ausgebildet sein. Die Auflage könnte
eine Ansichtsoberfläche aufweisen, welche dreidimensi-
onal strukturiert ausgebildet ist. Die Struktur erzeugt op-
tisch wahrnehmbare dreidimensionale Effekte, insbe-
sondere optische Tiefeneffekte. Die Struktur erzeugt des
Weiteren ertastbare, nämlich haptisch wahrnehmbare,
dreidimensionale Oberflächen. Die dreidimensionale
Struktur kann auch zur Übertragung von Informationen
genutzt werden.
[0013] Die dreidimensionale Struktur könnte durch ei-
ne oder mehrere durch Siebdruck aufgebrachte Farben
erzeugt sein. Eine Farbe oder mehrere Farben kann bzw.
können sich gegenüber der Auflage und / oder unterei-
nander unterscheiden und so eine dreidimensionale
Struktur schaffen. Farben können unterschiedliche Kon-
sistenzen aufweisen. In einem Drucksieb können zur
Schaffung einer dreidimensionalen Struktur verschiede-
ne oder verschieden große Öffnungen vorgesehen sein.
[0014] Die Auflage könnte eine Anlageoberfläche auf-
weisen, welche der Trägerlage zugewandt ist und/ oder
an dieser anliegt, wobei die Anlageoberfläche bedruckt,
bemalt, beschriftet und/ oder mit einem Druck, einer Be-
malung und/ oder einer Beschriftung versehen ist.
[0015] Bevorzugt ist die Anlageoberfläche mit einer
Farbschicht oder einem Motiv oder einer Grafik bedruckt.
Eine aufgedruckte Farbschicht, ein aufgedrucktes Logo,
eine aufgedruckte Beschriftung, ein aufgedrucktes Mus-
ter oder ein aufgedrucktes Motiv kann durch die trans-
parente Auflage hindurch betrachtet werden und eine op-
tische Wirkung entfalten.
[0016] Der Aufdruck ist dabei dauerhaft geschützt, weil
er durch die über ihm liegende Auflage vor Abrieb oder
ähnlichen Beeinträchtigungen geschützt ist. Der Druck
erfolgt bevorzugt unmittelbar auf die Anlageoberfläche.
[0017] Es ist aber auch denkbar, dass ein Druck oder
eine ähnliche optische und/ oder grafische Gestaltung
nicht direkt auf die Anlageoberfläche aufgebracht wird,
sondern beispielsweise auf eine Folie, die dann mit der
Anlageoberfläche verbunden wird.
[0018] Die Auflage könnte auch ohne die Verwendung
eines Klebstoff als relativ harte und steife Lage auf eine
noch weiche Trägerlage aufgelegt werden und sich mit
dieser stoffschlüssig verbinden, wenn die Trägerlage
aushärtet.
[0019] Die Auflage könnte Acryl aufweisen oder als
Acrylschicht oder Acrylplatte ausgebildet sein. Eine
Acrylschicht oder Acrylplatte lässt sich leicht durch Sä-
gen bearbeiten. Des Weiteren ist eine Acrylschicht oder
Acrylplatte wasserresistent und kratzfest.
[0020] Die Auflage und/ oder die Trägerlage könnte
bzw. könnten eingefärbt sein. Die Auflage und/ oder die
Trägerlage könnte bzw. könnten mit Pigmenten verse-
hen sein. Durch Farben können Verdunkelungs- oder Er-
hellungseffekte erzielt werden.
[0021] Die weitere Komponente könnte als Platte aus-

1 2 



EP 3 698 690 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gebildet sein, die eine Betonhaptik oder Betonoptik auf-
weist. Beton weist eine raue Oberfläche auf, die Licht
weit weniger reflektiert als ein Metall. So können Glanz-
effekte in einem Raum vermieden werden.
[0022] Die weitere Komponente könnte als Platte aus-
gebildet sein, die eine Maserung oder Musterung auf-
weist. Durch Muster oder Maserungen können Hölzer
optisch imitiert werden.
[0023] Eine Halteleiste oder beide Halteleisten könnte
bzw. könnten von der Anlagefläche abragen oder die An-
lagefläche zumindest teilweise säumen. Hierdurch kann
die montierende Person gut angeleitet werden, die wei-
tere Komponente am Grundkörper lagerichtig anzuord-
nen.
[0024] Die äußere Ansichtsoberfläche der weiteren
Komponente, die der Anlagefläche abgewandt ist, könn-
te bündig mit mindestens einer Außenkante einer Halte-
leiste, bevorzugt mit beiden Außenkanten der Halteleis-
ten, fluchten. Das Profil weist dadurch eine ebene Fläche
auf, an der nahezu keine Gegenstände oder Schmutzp-
artikel hängen bleiben können.
[0025] Die weitere Komponente könnte kraft-, form-
und/ oder stoffschlüssig mit dem Grundkörper verbunden
sein. Die weitere Komponente könnte zwischen den Hal-
teleisten verklemmt sein, so kann Klebstoff eingespart
werden. Die weitere Komponente könnte mit den Halte-
leisten verrastet sein, so kann auf Klebstoff verzichtet
werden. Schließlich kann die weitere Komponente auf
die Anlagefläche aufgeklebt sein. In jedem Fall kann die
weitere Komponente bevorzugt reversibel am Grundkör-
per befestigbar sein, so dass diese leicht austauschbar
ist.
[0026] Der Grundkörper könnte aus Aluminium, gefer-
tigt sein. Aluminium rostet nahezu nicht, ist leicht und
lässt sich leicht zusägen.
[0027] Vor diesem Hintergrund könnte eine Duschab-
trennung eine Schiebetür und ein Profil der hier beschrie-
benen Art umfassen.
[0028] Gerade im Sanitärbereich besteht ein Bedarf
nach leicht nach- oder umrüstbaren Profilen, um aufwen-
dige und Schmutz erzeugende Arbeiten zu vermeiden.
[0029] In der Zeichnung zeigen

Fig. 1 eine Schnittansicht eines Profils zur Aufnah-
me einer weiteren Komponente,

Fig. 2 eine perspektivische Teilansicht des Profils
gemäß Fig. 1,

Fig. 3 eine Schnittansicht des Profils gemäß Fig. 1,
wobei eine weitere Komponente zwischen
den Halteleisten angeordnet ist,

Fig. 4 eine perspektivische Teilansicht des Profils
gemäß Fig. 3,

Fig. 5 eine Draufsicht auf ein Profil zur Aufnahme
einer weiteren Komponente,

Fig. 6 eine perspektivische Teilansicht des Profils
gemäß Fig. 5,

Fig. 7 eine Schnittansicht des Profils gemäß Fig. 5,
wobei eine weitere Komponente zwischen

den Halteleisten angeordnet ist,
Fig. 8 eine perspektivische Teilansicht des Profils

gemäß Fig. 7,
Fig. 9 eine Draufsicht auf ein Profil, welches keine

Dekoration zeigt,
Fig. 10 eine perspektivische Teilansicht des Profils

gemäß Fig. 9,
Fig. 11 eine perspektivische Ansicht eines oberen

Eckverbinders zur Verbindung der Profile ge-
mäß Fig. 1 bis 10 und

Fig. 12 eine perspektivische Ansicht eines unteren
Eckverbinders zur Verbindung der Profile ge-
mäß Fig. 1 bis 10.

[0030] Fig. 1 und 2 zeigen ein Profil 1 für eine Schie-
betür einer Duschabtrennung, umfassend einen Grund-
körper 2 mit einer inneren Führungsstruktur 3 für die
Schiebetür und einer äußeren Anlagefläche 4 zur Anlage
einer weiteren Komponente 6.
[0031] Die Führungsstruktur 3 ist derart gestaltet, dass
sie Rollen einer Schiebetür führen kann, die in das Profil
1 eingehängt wird. Das Profil 1 ist daher bevorzugt als
oberes Profil einer Duschabtrennung oder anderen Ab-
trennung ausgebildet.
[0032] Der äußeren Anlagefläche 4 ist eine obere Hal-
teleiste 5a und eine untere Halteleiste 5b zugeordnet,
wobei zwischen und an den Halteleisten 5a, 5b eine flä-
chige weitere Komponente 6 derart anordenbar ist, dass
die äußere Anlagefläche 4 durch die weitere Komponen-
te 6 zumindest teilweise oder vollständig verdeckt ist.
[0033] Beide Halteleisten 5a, 5b ragen von der Anla-
gefläche 4 ab und säumen die Anlagefläche 4. Die Hal-
teleisten 5a, 5b erstrecken sich über die gesamte Länge
des Profils 1.
[0034] Fig. 3 und 4 zeigen, dass die weitere Kompo-
nente 6 auf der Anlagefläche 4 angeordnet ist, wobei die
weitere Komponente 6 als flächiges leisten- oder brett-
artiges Element ausgestaltet ist, dessen Material, Farbe,
Oberflächenstruktur und/ oder Haptik sich von dem Ma-
terial, der Farbe, der Oberflächenstruktur und/ oder Hap-
tik des Grundkörpers 2 unterscheidet.
[0035] Die weitere Komponente 6 ist daher ursprüng-
lich baulich vom Grundkörper 2 getrennt und erst entwe-
der werksseitig oder während einer Um- oder Nachrüs-
tung an den Grundkörper angebracht worden.
[0036] Fig. 3 zeigt, dass die äußere Ansichtsoberflä-
che 7 der weiteren Komponente 6, die der Anlagefläche
4 abgewandt ist, bündig mit den Außenkante der beiden
Halteleisten 5a, 5b fluchtet. Die weitere Komponente 6
ist kraft- und stoffschlüssig mit dem Grundkörper 2 ver-
bunden. Der Grundkörper 2 ist aus Aluminium gefertigt.
[0037] Die weitere Komponente 6 ist als Platte mit ei-
ner Trägerlage und einer Auflage ausgebildet. Die Auf-
lage weist Acryl auf. Die weitere Komponente 6 ist als
Platte ausgebildet, die eine Maserung oder Musterung
aufweist. Eine nicht gezeigte Duschabtrennung umfasst
bevorzugt eine Schiebetür und ein Profil 1 der Fig. 1 bis 4.
[0038] Die Figuren 5 bis 10 zeigen das jeweilige De-
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sign der Profile bzw. Eckverbinder ohne Bezugszeichen.

Bezugszeichenliste:

[0039]

1 Profil
2 Grundkörper
3 Führungsstruktur von 2
4 Anlagefläche von 2
5a, 5b Halteleiste von 2
6 weitere Komponente, baulich getrennt von 2

Patentansprüche

1. Profil (1) für eine Schiebetür, umfassend einen
Grundkörper (2) mit einer inneren Führungsstruktur
(3) für die Schiebetür und einer äußeren Anlageflä-
che (4) zur Anlage einer weiteren Komponente (6),
dadurch gekennzeichnet, dass der äußeren Anla-
gefläche (4) mindestens eine obere Halteleiste (5a)
und/ oder mindestens eine untere Halteleiste (5b)
zugeordnet ist, zwischen welchen und/ oder an wel-
chen eine flächige weitere Komponente (6) derart
anordenbar ist, dass die äußere Anlagefläche (4)
durch die weitere Komponente (6) zumindest teilwei-
se oder vollständig verdeckt ist.

2. Profil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die weitere Komponente (6) auf der Anlageflä-
che (4) angeordnet ist, wobei die weitere Kompo-
nente (6) als flächiges leisten- oder brettartiges Ele-
ment ausgestaltet ist, dessen Material, Farbe, Ober-
flächenstruktur und/ oder Haptik sich von dem Ma-
terial, der Farbe, der Oberflächenstruktur und/ oder
Haptik des Grundkörpers (2) unterscheidet.

3. Profil nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die weitere Komponente (6) als Platte mit einer
Trägerlage ausgebildet ist und/ oder dass die weitere
Komponente als Platte mit einer Trägerlage und ei-
ner Auflage ausgebildet ist.

4. Profil nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die weitere Komponente (6) als Plat-
te ausgebildet ist, die eine Betonhaptik oder Beton-
optik aufweist.

5. Profil nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die weitere Komponente (6)
als Platte ausgebildet ist, die eine Maserung oder
Musterung aufweist.

6. Profil nach einem der voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Halteleiste
(5a, 5b) oder beide Halteleisten (5a, 5b) von der An-
lagefläche (4) abragt bzw. abragen oder die Anlage-

fläche (4) zumindest teilweise säumt bzw. säumen.

7. Profil nach einem der voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die äußere An-
sichtsoberfläche (7) der weiteren Komponente (6),
die der Anlagefläche (4) abgewandt ist, bündig mit
mindestens einer Außenkante einer Halteleiste (5a,
5b) fluchtet.

8. Profil nach einem der voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die weitere Kom-
ponente (6) kraft-, form- und/ oder stoffschlüssig mit
dem Grundkörper (2) verbunden ist.

9. Profil nach einem der voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper
(2) aus Aluminium gefertigt ist.

10. Duschabtrennung, umfassend eine Schiebetür und
ein Profil nach einem der voranstehenden Ansprü-
che.
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